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Eine Reihe von Entscheidungen, die die Ofcom (Regulierungsbehörde für den
Kommunikationssektor) am 23. Juli 2013 veröffentlicht hat, hat die Art und Weise
verändert, wie lokale Programme, insbesondere Nachrichten, von
unabhängigen/kommerziellen Rundfunklizenznehmern von „Channel 3“ in
Großbritannien verbreitet werden.

Vorausgegangen war den Entscheidungen die Ankündigung der Ministerin für
Kultur, Sport und Medien, Maria Miller, die Anträge der derzeitigen Inhaber auf
Erneuerung der Lokalfernsehlizenzen nicht zu blockieren, womit sie effektiv einer
Verlängerung um zehn Jahre zustimmte.

Aufgrund einer Konsultation mit den Lizenznehmern zu verschiedenen Fragen im
Zusammenhang mit der Bereitstellung von Lokalfernsehen stimmte die Ofcom
einigen Punkten zu und lehnte andere ab.

Zunächst würde in England die Bereitstellung von ITV auf stärker lokaler Basis
durch eine Erhöhung der Zahl der Regionen von 8 auf 14 erreicht. Die damit
verbundenen Kosten würden durch Reduzierung der geforderten Minutenzahl für
Lokalnachrichten von 30 auf 20 Minuten pro Abend ausgeglichen. Die beiden
größten Regionen - London und Nordwestengland - sind von dieser Reduzierung
nicht betroffen.

In Schottland wird die Ofcom eine umfangreichere Bereitstellung von
Lokalfernsehdiensten in der Grenzregion zwischen England und Schottland
verlangen. Dies soll durch zusätzliche 90 Minuten Regionalprogramm als
Ergänzung zu den 30 Minuten Nachrichten erreicht werden, aber auch durch die
Verpflichtung zu gesonderten Sendungen in zwei Grenzregionen, sodass englische
Zuschauer eigene Lokalangebote sehen können.

In Wales sollen die 30 Minuten für abendliche Nachrichten erhalten bleiben,
während tagsüber eine Reduzierung der Sendungen wie in den englischen
Regionen zulässig sein soll.

In Nordirland wurde der Antrag von UTV auf Reduzierung der Minuten für
regionale nachrichtenfremde Programme abgelehnt; der Lizenznehmer muss den
Dienst im derzeitigen Umfang aufrechterhalten.
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Gleichzeitig kündigte die Ofcom an, die Verpflichtungen im Rahmen der
Lizenzierung von „Channel 5“ nicht zu verändern.

Ofcom - Channel 3 and Channel 5: Statement of Programming
Obligations - Amendments to obligations for Channel 3 and Channel 5
ahead of a new licensing period, 23 July 2013

http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/c3-c5-obligations/statement/

Ofcom-Entscheidungen betreffend Channel 3 und Channel 5, 23. Juli 2013
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